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Und hier noch eine kompakte Information vom LRA München: 
 
Liebe Ehrenamtliche und Hauptamtliche, 
 
folgend finden Sie nochmals die wichtigsten Informationen aus unserem Austausch vergangenen 
Freitag sowie die Einladung für kommenden Freitag. 
Bitte beachten, dass sich zwischenzeitlich in Bezug auf Krankenscheine und Leistungen 
Änderungen ergeben haben. 
 
Mit besten Grüßen 
Thomas Zimmermann 
 
 

1. Registrierung:  
 

Für alle Geflüchtete aus der Ukraine Geflüchtete, die privat eine (vorübergehende) 
Unterkunft im Landkreis München gefunden haben sowie Geflüchtete, die von der 
Regierung von Oberbayern dem Landkreis zugewiesen wurden und dadurch eine 
(vorübergehende) Unterkunft im Landkreis München gefunden haben sind folgende 
Schritte zu beachten: 

1. Schritt: E-Mail an Regierung von Oberbayern 
ukraine.regierung-oberbayern@reg-ob.bayern.de mit Angabe von Name, Geburtsdatum, 
Adresse der aktuellen Unterkunft, E-Mail-Adresse und Telefonnummer (vgl. 
mehrsprachige Handzettel nachfolgend) die Regierung von Oberbayern über den 
Registrierungswunsch informiert werden. Die Regierung von Oberbayern setzt sich dann 
mit den gemeldeten Personen in Verbindung, um nachträglich einen Termin zur 
Registrierung zu vereinbaren.  

2. Schritt: Wenn benötigt, können Leistungen nach AsylblG beim Landratsamts München 
beantragt werden.  
Neben Geldleistungen (zB. Leistungen zur Deckung des Bedarfs an Ernährung, 
Unterkunft, Heizung, Kleidung, Gesundheitspflege und Gebrauchs- und Verbrauchsgütern 
des Haushalts) wird auch die medizinische Versorgung geregelt. Ein Krankenschein zur 
Vorlage bei den Ärzt:innen kann ausgestellt werden. Zur Terminvereinbarung spricht man 
persönlich vor und erhält dann einen Termin für einen anderen Tag. 
 
Adresse: Mariahilfplatz 17, München 
Haltestelle: Mariahilfplatz 

3. Schritt: Wenn gewünscht, kann ein Termin bei der Ausländerbehörde zur Beantragung 
des Aufenthaltstitels vereinbart werden. 
Achtung: Pro Person (ab 6 Jahren) muss ein eigener Termin gebucht werden. 
Hinweis: Wenn die Registrierung bei der Regierung von Oberbayern noch nicht 
abgeschlossen ist, wird zunächst eine Fiktionsbescheinigung ausgestellt.  
Nach Registrierung bei der Regierung von Oberbayern erfolgt dann die  Ausstellung des 
Aufenthaltstitel. 
 
Adresse für den Termin: Ludmillastrasse 26, München 
Haltestelle: Candidplatz (U-Bahn), Ludmillastrasse (Bus) 

mailto:ukraine.regierung-oberbayern@reg-ob.bayern.de
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4. Bei der Gemeinde/Stadt anmelden, wenn Aufenthalt in der Gemeinde/Stadt für länger als 
zwei Wochen geplant ist. 

!!! Ab heute können die Krankenscheine (auch Zahnarzt) direkt über die Gemeinde bezogen 
werden !!! 

!!! In Planung: Leistungsbezug in der Gemeinde, momentan jedoch noch am Maria-Hilf 
Platz !!! 

2. Wohnraum: 

• Vermittlung von privatem Wohnraum im Landkreis München über die Caritas, 
Funktionsadresse: caritasdienste-lkm@caritasmuenchen.de.  
Wer Wohnraum benötigt, kann das Bedarfs-Formular ausfüllen und an das 
Funktionspostfach senden. Die Caritas stellt den Kontakt zwischen Anbieter:innen und 
Suchenden her.  

Bedarfsformular: https://www.landkreis-
muenchen.de/fileadmin/files/imgs/bilder_inhaltsseiten/CDLKM__UKRAINE_SUCHFO
RMULAR.pdf 

• Wenn Sie bei der Unterbringung von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine helfen und 
Wohnraum im Landkreis München zur Verfügung stellen können, freuen wir uns über 
Ihr Unterkunftsangebot. Dies gilt sowohl, wenn Sie eine Wohnung haben, die Sie für die 
Unterbringung von Menschen aus der Ukraine anbieten möchten als auch, wenn Sie 
vorübergehend Menschen bei sich selbst aufnehmen möchten. Bitte nutzen Sie dafür das 
zentrale Online-Formular des Bayerischen Innenministeriums: 

Online-Formular - Angebot von Wohnraum für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine 

Die Angebote werden an die Regierungen und Kommunen weitergegeben, die dann bei 
Bedarf auf Sie zukommen werden. 

Ich möchte privaten Wohnraum zur Verfügung stellen (auch unabgeschlossen), kann ich 
dafür Miete verlangen/bekommen? 

Ein Betrag für die Abteilung 4 (Wohnungsmieten, Energie und Wohnungsinstandhaltung) wird im 
Falle der Unterbringung in einer privaten Wohnung nicht ausbezahlt, wenn nicht ein Nachweis 
für das Bestehen eines entsprechenden zusätzlichen Bedarfes im Einzelfall vorgelegt wird (in der 
Regel Mietvertrag, ggf. später Kontoauszüge), wobei diese Nachweise in Kopie in die Unterlagen 
aufzunehmen ist. 

• Bedarfe für Miete und Strom (Pauschale im Regelsatz)  können nach dem AsylbLG 
gewährt werden, wenn ein offizieller Mietvertrag bzw. Untermietvertrag zwischen den 
hilfesuchenden Personen und einem Vermieter geschlossen wird. Als Bedarf angerechnet 
wird nur die angemessene Miete. Bitte beachten Sie die Mietobergrenzen für Empfänger 
von Leistungen nach dem SGB II und XII: 
https://www.landkreis-muenchen.de/themen/arbeit-gewerbe-
jobcenter/jobcenter/mietobergrenzen-fuer-empfaenger-von-leistungen-nach-dem-sgb-ii-
und-xii/ 
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3. Weitere angesprochene Themen: 

 
- Impfpriorisierung für Ehrenamtliche: nach interner Rücksprache besteht zwar 

keine Priorisierung für die 2. Boosterimpfung- Die endgültige Entscheidung 
obliegt jedoch bei dem impfenden Arzt, d.h.: gerne können Sie sich bei mir 
melden, sodass ich Ihnen die Notwendigkeit bestätige insofern dies für Ihre 
Ärztin/Ihren Arzt notwendig ist. Weitere Infos: www.landkreis-
muenchen.de/jetztimpfen 

- Führungszeugnisse: für „neue“ Ehrenamtliche als auch schon im Landkreis Tätige 
kann/soll das Führungszeugnisse immer noch direkt über die Gemeinde 
beantragt werden, insofern nicht möglich, wenden Sie sich bitte direkt an mich: 
zimmermannt@lra-m.bayern.de  

- Hotline-Nummer zu allg. Fragen: 089 6221-1800. 
- Bitte nach eigenständiger Vernetzung der Akteure in den Gemeinden:  

als Empfänger dieser Nachricht, bitte ich Sie mir kurz per E-Mail mitzuteilen, 
wenn Sie nicht mit der Weitergabe Ihrer E-Mail Adresse (mit dazugehöriger 
Gemeinde) an die anderen Teilnehmer der Veranstaltung einverstanden 
sind. 
 

4. Ausbildung zum Kulturdolmetscher/Sprachmittler Ukrainisch: 

- Es wird eine (verkürzte) Ausbildung zum Kulturdolmetscher Ukrainisch 
angeboten. Interessierte wenden sich gerne zeitnah an: 
Ruth Burchard, Fachdienstleitung Bürgerschaftliches Engagement, Caritas-Dienste 
Landkreis München, ruth.burchard@caritasmuenchen.de,  
weitere Infos:  
https://www.caritas-landkreis-muenchen.de/projekt-ehrenamtliche-
kulturdolmetscherinnen-und-kulturdolmetscher/ 
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